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Einleitung 

Die Vetwarnung mit Strafvorbehalt ist in den §§ 59 ff. 1 des Strafgesetz-
buches geregelt, die zu dem Dritten Abschnitt des Allgemeinen Teils 
"Rechtsfolgen der Tat" gehören. Seinen Ursprung hat dieses Rechtsinstitut im 
Zweiten Gesetz zur Reform des Strafrechts.2 Das Rechtsinstitut hat die Ver-
warnung des Straftäters durch ein Gerichtsurteil zum Gegenstand. Obgleich 
das Urteil die Schuld feststellt und die vetwirkte Geldstrafe der Höhe nach 
bestimmt, bleibt diese zunächst vorbehalten und das Gericht entscheidet erst 
nach Ablauf einer Bewährungszeit über die Verhängung der Strafe. Seine 
Einführung hat den Grundsatz, daß eine vetwirkte Strafe stets zu verhängen 
und zu vollstrecken ist, den schon die Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Be-
währung durchbrochen hat, für den Bereich des allgemeinen Strafrechts wei-
ter aufgelockert. 

Im Ersten Teil der Arbeit soll die Entwicklung der Vetwamung mit Straf-
vorbehalt von ihren Wurzeln bis zu ihrer heutigen Ausgestaltung aufgezeigt 
werden, nicht isoliert, sondern im Vergleich mit weiteren Rechtsinstituten, 
die im allgemeinen unter dem Begriff "bedingte Verurteilung" zusammenge-
faßt werden und dasselbe Ziel verfolgen. Dabei findet eine Konzentration auf 
die wesentlichen Konzepte statt. Die Arbeit beschreibt die Entwicklung, die 
Vorzüge und Schwachstellen dieser Rechtsinstitute, auf denen die Vetwar-
nung mit Strafvorbehalt zum Teil basiert. Sie zeigt die Gründe auf, die die 
Verfasser der Gesetzesentwürfe und den Gesetzgeber zu den jeweiligen Aus-
gestaltungen der Vetwamung mit Strafvorbehalt bewegten. 

Der Zweite Teil stellt zunächst die Akzeptanz, die das Rechtsinstitut durch 
die Justiz erfahren hat, anband eines statistischen Vergleichs der Anwen-
dungshäufigkeit des § 59 mit derjenigen der prozessualen Einstellungsmög-
lichkeit nach § 153a Abs. 1, 2 StPO auf Bundesebene und in Baden-Würt-
temberg dar. Im Anschluß folgt eine Übersicht über die Reaktionen aus Lite-
ratur und Rechtsprechung auf die Vetwarnung mit Strafvorbehalt Danach 
wird anband von Beispielsfallen aus der Rechtsprechung untersucht, ob sich 
das Rechtsinstitut für bestimmte spezifische Sachverhalte besonders eignet 
und die Gerichte die §§ 59 ff. deswegen dort häufiger angewendet haben, so 

1 §§ ohne Gesetzesangabe in dieser Arbeit sind solche des StGB. 
2 2. StrRG vom 4.7.1969, BGBI. 1969 I S. 717 ff., in Kraft seit 1.1.1975, BGBI. 1973 I 

s. 909. 
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daß sich auf diesem Weg Anwendungsgruppen herauskristallisieren konnten, 
oder ob sich solche noch gegenwärtig entwickeln. 

Der Dritte und der Vierte Teil der Arbeit beschäftigen sich auf der Basis 
der gegenwärtigen Position der Verwarnung mit Strafvorbehalt in Theorie 
und Rechtspraxis dann mit der Frage nach der Zukunft der §§ 59 ff. Zwar 
hat der Gesetzgeber den § 59a erst Ende 1994 durch das sogenannte Verbre-
chensbekämpfungsgesetz geändert. Doch läßt sich nicht ausschließen, daß 
diese Novellierung nicht das gesamte zukünftige Entwicklungspotential des 
Instituts ausgeschöpft hat. Auf der Grundlage der praktischen Erfahrungen 
mit der Verwarnung mit Strafvorbehalt könnten sich auch Alternativen zu ihr 
unterhalb der Geldstrafe anbieten beziehungsweise Umgestaltungen des In-
stituts empfehlen, um eine effektiver ausgestaltete und besser zu handhabende 
Sanktion in diesem unteren Kriminalitätsbereich zu erhalten. Hierbei sind die 
auf dem 59. Deutschen Juristentag (DJT) geäußerten Denkanstöße und der 
SPD-Entwurf eines Gesetzes zur Reform des strafrechtlichen Sanktionensy-
stems von besonderer Relevanz. 



I. Teil 

Die geschichtliche Entwicklung 

A. Die "bedingte Verurteilung"1 

I. Zielsetzung 

Ende des 19. Jahrhunderts trat die bedingte Verschonung des Täters von 
einer an sich verwirkten Strafe in verschiedenen europäischen Strafrechtsord-
nungen erstmals in Erscheinung. Oberstes Ziel war damals das Bestreben, die 
kurze Freiheitsstrafe, insbesondere ihre Vollstreckung zurückzudrängen/ da 
diese weder der Besserung noch der Abschreckung des Täters diente.3 Man 
hatte erkannt, daß die kurze Freiheitsstrafe wenig Resozialisierungserfolg 
zeigte,4 sondern sich vielmehr die negativen Begleiterscheinungen des Straf-
vollzugs und der Straffolgen, wie zum Beispiel die öffentliche Bloßstellung, 
auf das Familien-, Berufs- und Gesellschaftsleben des Täters nachteilig aus-
wirkten. Während des Vollzugs drohte eine kriminelle Infizierung des Ver-
urteilten5 und der Verlust der Scheu vor der Freiheitsstrafe. Des weiteren 
band die enorme Gefangenenfluktuation bei dem massenhaften Vollzug der 
kurzfristigen Freiheitsstrafe die Kräfte des Vollzugspersonals und erschwerte 
den Vollzug gerade dort erheblich, wo er nötig und aussichtsreich war.6 

1 Dieser Begriff umschreibt hier die Formen der Strafverfolgung, denen die vorläufige 
Aussetzung des Verfahrens vor seinem endgültigen Abschluß in Erwartung eines zukünfti-
gen Wohlverhaltens des Täters gemeinsam ist, vgl. Jauch, Bedingte Verurteilung und be-
dingte Entlassung, S. 125; zum Teil auch "bedingte Verschonung mit Freiheitsstrafe", 
Maurach ! Gössel/ Zipf, Strafrecht AT, § 65 I Rn. I, S. 634; oder ,,Aussetzung auf Wohl-
verhalten", Peters, DtStrR 1934, 310. 

2 Grünhut, ZStW 64, 127; Simson, ZStW 64, 142 f.; Jauch, S. 125; Hall. ZStW 66, 83. 
3 Schätz/er, Handbuch des Gnadenrechts, S. 189; von Liszt, ZStW 9, 742 f., 775 f. 
4 von Liszl, Lehrbuch, § 4, S. 16 f.; diese Ansicht wird in der Bundesrepublik Deutsch-

land weitgehend unangefochten vertreten, wohingegen bemerkenswert ist, daß ein paar 
Nachbarländer, darunter Dänemark, die Niederlande und die Schweiz, bis heute in recht 
großem Umfang von der kurzen Freiheitsstrafe Gebrauch machen, ohne daß deswegen die 
Resozialisierungserfolge geringer ausfallen würden, s. Kunz, Kriminologie, § 33, S. 318 ff. 

5 Simson, ZStW 64, 142. 
6 Horstkolle, JZ 1970, 125 f. 

2 Neumayor-Wsper 


